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der Menschenrechte diejenigen Maßnahmen zu mgreifen, die 49/183. Recht auf EntwIcldJmg 
sie fIIr angebracht halten, um weitere Fortschritte bei der 
internationalen Zusammenarbeit zur F6rderung und Festigung 
der Achtung vor den Menschenn:chten und Grundfreiheiten zu 
erzielen; 

10. bittet die Menschenrechtskommission, auf der Grund
Inge dieser Resolution und der Resolution 1993/S9" der 
Kommission vom 9. März 1993 auch weiterhin Möglichkeiten 
zur Stlirkung des Vorgehens der Vereinten Nationen auf 
diesem Gebiet zu prfIfen; 

11. beschließt, diese Frage auf ihrer fünfzigsten Thgung 
unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behandeln. 

94. Plenarsitzung 
23. Dezember 1994 

49/182. Achtung der UDiversalen ReisefreIheIt und der 
fibenngenden ßedeutnng der FamDienzusammen· 
fiIbrung 

Die Generalversammlung, 

erneut erklilrend, daß alle Menschenrechte und Grund
freiheiten allgemeingfi1tig und unteilbar sind, einander 
bedingen und miteinander verknllpft sind, 

unter Hinweis auf die Bestimmungen der Allgemeinen 
Erklllrung der Menschenrechte", 

betonend, daß die FamilienzusamrnemDhrung von legalen 
Wanderern, wie in dem Aktionsprogramm der vom S. bis 
13. September 1994 in Kairo abgehaltenen 1nternationalen 
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung" erklllrt wird, 
ein wichtiger Faktor bei internntionalen Wanderungen ist und 
daß Geldüberweisungen legaler Wanderer in ihre Herkunfts.. 
lIInder oft eine sehr wichtige Devisenquelle darstellen und 
wesentlich zur Verbesserung des Wohls der in den Herkunfts.. 
Ilindern verbliebenen Familienangehörigen beitragen, 

1. fordert alle Staaten auf, allen allsllindisclJen Staats
angehörigen, die sich legal in ihrem Hoheitsgebiet autbalten, 
die universal anerknnnte Reisefreiheit zu gewährleisten; 

2. erkllJrt erneut, daß alle Regierungen, insbesondere die 
Regierongen der AnWabmelllnder, die IlbeJ::ragende Bedl'lwmg 
der FamilienzlIsanrmenfUhrung anerkennen und sich fIIr die 
Übernahme dieses Gfllodsal7a in das innetstaatIiche Recht 
einsetzen müssen, um den Schutz der Familieneinbeit der 
legalen Wanderer sicherzustellen; 

3. forden alle Staaten auf, in Übereinstimmung mit ihren 
innerstaatlichen Rechtsvorscbriften, den in ihrem Hoheits
gebiet anslIssigen ausllindischen Staatsangehörigen Z1l gestat
ten, ungehindert Geld an ihre Familienangehörigen in ihrem 
Herkunftsland Z1l überweisen; 

4. forden alle Staaten a/4/Jerdem auf, keine Rechtsvor
schriften Z1l erlassen beziehungsweise bestehende Rechtsvor
schriften aufzuheben, die sich auf die Fsmilienzusammenflih
rung legaler Wanderer und auf Geldfiberweiaungen nachteilig 
auswirken; 

S. ersucht die Menschenrecbtskommission, sich auf ihrer 
einundfDnfzigsten Thgung mit dieser Frage Z1l befassen. 

94. PlenarsItr.ung 
23. Dezember 1994 

Die Genetrdversammlung, 

In Bekriiftigung der Erklllrung über das Recht auf Entwick
lungl.13, die sie auf ihrer einundvierzigsten Thgung verkündet 
bat, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 4S/97 vom 
14. Dezember 1990,46/123 vom 17. Dezember 1991,47/123 
vom 18. Dezember 1992 und 48/130 vom 20. Dezember 1993 
sowie die Resolutionen der Menschenrechtskommission über 
das Recht auf Entwicklung und Kenntnis nehmend von der 
Kommissionsresolution 1994/21 vom 1. März 199432

, 

sowie unter Hinweis auf den Bericht über die Weltweite 
Konsultation über die Verwirklichung des Rechts auf Entwick
lung als Menschenrecht"', 

ferner unter Hinweis auf die in der Rio-Erklllrung über Um
welt und Entwicklung vom 14. Juni 1992 verkündeten Grund
siltzew, 

eingedenk dessen, daß sich die MenschllJll"el'btsknmmission 
auch weiterhin mit dieser Frage befaßt, mit dem Ziel der 
Verwirklichung und weiteren Stlirkong des Rechts auf Ent
wicklung, 

In Anerkennung der Notwendigkeit, dem Sekretariats
Zentrum fiIr Menschenrechte angemessene Ressourcen zur 
Unterstiltzong der Tlitigkeit der Arbeitsgruppe fIIr· das Recht 
auf Entwicklung zar Verfilgung zu stellen, 

fesJstellend, daß es zur wirksameren Förderung des ;Rechts 
auf Entwicklung im gesamten System der Vereinten Nationen 
einer entsprechenden Koordini.erung und zusammenarbeit 
bedarf, 

In Anerkennung dessen, daß dem Hohen- Kommissar der 
Vereinten Nationen fiIr Measchenrechte und dem Zentrum fIIr 
Menschenrechte bei der Förderung und dem Schutz des Rechts 
auf Entwicklung eine wichtige Aufgabe zuflIIIt, 

erneut erklilrend, daß es notwendig ist, daß alle Mitglied
staaten auf nationaler und internationaler Ebene Maßnahmen 
zar Verwirklichung aller Menschenrechte mgxeifen, und daß 
es entsprechender Evaluierungsmecbanismen bedarf, um die 
Förderung, Weiterentwicklung und Stärkung der in der Er
kIIlrung über das Recht auf Entwicklung enthaltenen GrundslIt
ze zu gewährleisten, 

mit Genugtuung über die Erklllrung und das Aktions
programm von Wien, die sm 25. Juni 1993 von der WeIt
koDfereoz über Menschenrechte verabschiedet wurden' und 
worin das Recht auf Entwicklung als universelles und unver
llußerliches Recht und als integrierender Bestandteil der 
grundlegenden Menschenrechte bekräftigt und erneut erklllrt 
wird, daß der Mensch das zentrale Subjekt der Entwicklung ist, 
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thmm erinnernd, daß in der Erkllirung und dem AktiODS
progtamnt von WIOII der Zusammenhang zwischen Demokra
tie, Entwicklung und den Menschenrechten untersucht wird, 
und anerkennend, wie wichtig die Schaffung eines fllrderlicben 
Umfelds ist, das es jedem Menschen ermöglicht, seine in der 
Erkllirung und dem Aktionsprogramm von Wien dargelegten 
Menschenrechte wahrzunehmen. 

sowie daran erinnernd, daß im Hinblick auf die Förderung 
der Entwicklung die Verwirklichung, die Förderung und der 
Schutz der bürgerlichen, politischen, wirtschaftliche sozialen 
und kulturellen Rechte gleiche Aufmerksamkeit und dringliche 
Beachtung erhalten sollen. und anerkennend, daß alle Men
schenrechte allgemeingll1tig und unteilbar aind, einander 
bedingen und miteinander verknüpft sind und daß die Uni
versaIltIIt, Ohjektivität, Unparteilichkeit und N"tcbtaelektivität 
der Behandlung von Menscbenrecbtsfragen gewlibrleistet sein 
muß. 

feststellend. daß Aspekte des Aktinnsprogramms der vom 
S. bis 13. September 1994 in Kairo abgehaltenen interna
tionalen Konferenz iIber Bevölkerung und Entwicklung" für 
die universelle VerwIrklichung des Rechts auf Entwicklung 
von Bedeutung aind, 

mit Genugtuung llber die Einberufung des Weltgipfels für 
soziale Entwicklung und der Vierten Weltliauenkonferen: 
MaßnabnIOII für Gleicbberecbtigung, Entwicklung und Frieden 
im labt 1995 sowie der Konferenz der Vereinten Nationen 
iIber Wohn- und Siedlungswesen (Habitat ll) im labt 1996 und 
erklllrend, daß diese Konferenzen wichtige internationale 
Schritte auf dem Weg zur Verwirklichung des Rechts auf 
Bntwick1ung im Rahmen der Förderung und des Schutzes aller 
Menschenrechte darstellen. 

mit Dank Kenntnis nehmend von der Arbeit, welche die 
Arbeitsgruppe für das Recht auf Entwicklung wiibrend ihrer 
drei vom 8. bis 19. November 1993. vom 2. bis 13. Mai 1994 
und vom 3. bis 14. Oktober 1994 in Genf abgehaltenen 
Tagungen geleistet bat"". 
. nach Behandlung des gemliß Resolution 481130 vor
gelegten Berichts des Genera1sekretärs137

• 

1. bekrilftigt die Wichtigkeit des Rechts aufEotwickiung 
für jeden Menschen und für alle Völker in allen Ländern. 
insbesondere in den Entwicklungsländern; 

2. nimmt Kenntnis von dem umfassenden Bericht des 
Generalsekretlirs137; . 

3. ersucht den GeneralsekretiIr. der Menschenrechts
kommission auf ihrer einundfUnfzigsten Tagung einen Bericht 

. llber die Durcbfllhrung der Kommissionsresolution 1994/21 
vOIZU1egen; 

4. fordert die Menschenrecbtskommission tZIif, die 
Berichte der Arbeitsgruppe für das Recht auf Entwicklung'" 
sorgflUtig zu prIIfen und die Arbeitsgruppe zu ersuchen. in 
ErfIIllung ihres Mandats auch weiterhin alle verschiedenen 
Aspekte des Rechts auf Entwicklung zu prflfen und ihnen 
Aufmerksamkeit zu schenken. mit dem Ziel. Empfehlungen 
dariIber abzugeben, wie die universelle Verwirklichung des 

... SIehe EICN.4/19941l1 und KoJr.l. BICN.4/l99S/11 bezieInmgsweIse 
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Rechts auf Entwicklung besser gewlibrleistet werden könnte; 
unter anderem durch die Anwendung der Beatimmungen der 
Erkllirung iIber das Recht auf Entwicklung. die in der Erklll
rang und im Aktionsprogramm von Wien bekräftigt worden; 

5. ersucht das Sekretariats-Zentrum ffIr Menschenrechte, 
der Arbeitsgruppe ffIr das Recht auf Entwicklung auch 
weiterhin angem_ene Dienste und logiatische Unteratlltzung 
zur Verfl1gung zu steI1en, um eine reibungslose Abwicklung 
ihrer Sitzungen zu gewlibrleiaten; 

6. ersucht den Generalsekretilr. die verschiedenen 
TIitigkeiten zur Verwirklichung der Erkllirung llber das Recht 
auf Entwicklung auch kIIoftig zu koordinieren; 

7. ersucht den GeneralsekretiI aqßerdem. das Zentrum 
ffIr Menschenrechte zu bitten, im Rahmen der Maßnabmen zur 
Umsetzung der Erkllirung und des Aktionsprogramms von 
WIOII Anschlußprogramme zur Verwirklichung der Erkllirung 
iIber das Recht auf Entwicklung vorzusehen; 

8. ersucht den Hohen KommiSSlU' der Vereimen Nationen 
ffIr Menschenrechte, im Rahmen seines Mandats auch weiter
hin MaßnabnIOII zur Förderung und zum Schutz des Rechts auf 
Entwicklung zu ergreifen, unter anderem durch Zusammen
arbeit mit dem Zentrum ffIr Menschenrechte und durch 
Jnanspruchnabme der Sachkompetenz der auf dem Gebiet der 
Bntwick1ung tätigen Fonds. Programme und Sonderorganisa
tionen des Systems der Vereinten Nationen; 

9. unteTSllltzl die Initiativen, die der Hohe Kommissar for 
Menschenrechte im Rahmen seines Mandats deJ:zeit unter
nimmt, um mit allen zuständigen Organen. Fonds. Program
men und Sonderorganisationen des Systems der Vereinten 
Nationen Konsultationen dariIber zu fIIhren, wie sie das Recht 
auf Entwicklung fördern köantenö 

10. bittet die RegionaIkommissionen und die regionalen 
zwiscbenatsat1ichen Organisationen. zu erwllgen. wie sie zur 
Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung beitragen könn
ten, unter anderem durch die Einberufung von 1i:effen von Re
gierongssachverstllndigen und lepdlsentativen nichtstaatlichen 
und Basisorganisationen. mit dem Ziel, zu Regelungen oder 
Vereinbarungen über die Verwirklicbung der Erkllirung iIber 
das Recht auf Entwicklung durch imernationale Zusammen
arbeit zu gelangen; 

11. ersucht den GeneralsekretiIr. der Menschenrechts
kommission auf ihrer einundfünfzigsten Tagung und der 
Generalversammlung auf ihrer fOnfzigsten Tagung llber die 
Tätigkeiten der Organisationen, Fonds. Programme und Son
derorganisationen des Systems der Vereinten Nationen zur 
Verwirklich.mg der Erklllrnng iIber das Recht aufBntwicklung 
Bericht zu erstatten; 

12. fordert die Menschenrecbtskommission tZIif, der 
Generalversammlung auch weiterhin llber den Wtrtschafts
und Sozialrat VorschlIIge hinsichtlich des kIIoftigen Vorgehens 
in dieser Frage zu unterbreiten, inabesondere was praktische 
Mallnahmen zur Verwirklichung und Stärkung der Erkllirung 
iIber das Recht auf Entwicklung angeht. und dabei die Schluß
folgerungen und Empfehlungen der Weltweiten Konsultation 
Ober die Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung als 
Menschenrecht sowie die Berichte der Arbeitsgruppe ffIr das 
Recht auf Entwicklung zu berücksichtigen; 
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13. wiederholt ihr Bekenntnis zur UmsetZlJog der Ergeh- in der Oberzeugung, daß es bei der Menschenrechts-
oisse der Weltkoofereoz über Menschenrechte, auf der erziehung um mehr gebeo sollte als um die hloße Bereit
bekräftigt wurde, daß alle Meoscbemecbte allgemeiDgllltig und stellung von lofonnationen und daß diese vieImehr ein um
untellbar sind, einander bedingen·und miteinander verknflpft fassender Iebeoslanger Prozeß sein sollte, durch den Menschen 
sind und daß Demokratie, Entwicklung und die Achtung vor aller LIinder, ungeachtet ihres Entwicklungsstaodes, und aller 
den Menschenrechten und Gruodfi:eibeiten eng miteinander Gese1lscbaftsschichten lemeo, die WUrde anderer zu achten, 
zusammeoblingeo und sich gegenseitig stlIrkeo; und darilber aufgeklllrt werden, mit welchen Mitteln und 

14. fordert die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
auf, in den Erkllirungen und Aktionsprogrammen, die von dem 
Weltgipfel fIIr soziale Entwicklung, der Vierten Weltfrauen
konfereoz und der Konferenz der Vereinten Nationen über 
Wohn- und SiedIungsweseo (Habitat TI) verabschiedet werden 
sollen, den Faktoren Rechnung zu tragen, die zur Förderung 
und zum Schutz der Grundslitze des Rechts auf Entwicklung 
beitragen, wie in der Erkllirung über das Recht auf Entwick
lung dargelegt; 

15. beschließt, diese Frage auf ihrer filnfzigsteo Tagung 
unter dem UoleIpUDkt "Menschenrechtsfrageo, einschließlich 
anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung einer effektiven 
Ausübung der Menschenrechte und Grundfreibeiten" zu 
behandeln. 

94. Ple1llJ1'Sitvmg 
23. Dezember 1994 

49/184. Dekade der Vereinten Nationen fiIr Mensch ...... 
rec:hfserzlehnng 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den in der Charta der Vereinten Nationen und 
in der Allgemeinen Erklärung der MenschenrechteIl ver
ankerten grundlegenden und universellen Grundslitzen. 

in Bekrliftigung des Artikels 26 der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte, demzufolge "die Bildung auf die volle 
Entfaltung der menschlichen PersönIichkeit und auf die 
Stärknng der Achtung vor den Menschenrechten und Grund
freiheiten gerichtet" zu sein bat, 

unter Hinweis auf die Bestimmungen anderer interna
tionaler Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte, 
beispielsweise den Artikel 13 des Internationalen Paktes über 
wirtschaftliche, soziale und kolturelle Rechtel18 und den 
Artikel 28 der Konvention über die Rechte des Kindes", in 
denen die Ziele des erstgenannten Artikels Niederschlag 
finden, 

unter BerfJcksichtigung der Resolntion 1993/56 der 
Menschenrecbtskommission vom 9. März 199331 , in der die 
Kommission empfahl, daß die Kenntnis der Menschenrechte, 
sowohl in ihrer theoretischen Dimension als anch in ihrer 
praktischen Anwendung. eine der Prioritäten der Bildungs
politik sein solle, 

in Anbetracht der Resolntion 1994/51 der Menschenrechts
kommission vom 4. März 199432, in der die Kommission dem 
Hohen KMnnissar der Vereinten Nationen fIlr Menschenrech
te nabelegte, unter seine konkreten ZieIsetzungen auch einen 
Aktionsplan fIIr die Dekade der Vereinten Nationen fIIr 
Menschenrechtserziehung aufzune1uoen, und in der sie den 
Generalsekretär bat, der Genera1versammlung auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung über den Wirtschafts- und So
ziaIrat einen Aktionsplan fIlr eine Deknde fIlr Menschenrechts
erziehung vorzulegen, 

Met\todeo die Achtung dieser WUrde in allen Gesellschaften 
gewlihrIeistet werden knoo, 

SOWÜl in der Oberzeugung, daß die Meoscheorecbts
erziehung zu einem Eotwicklungsbegriff beiträgt. der mit der 
WUrde von Frauen und MIlnnern aller AltersgrUppeD im Bin
klang steht und der die vielfältigen Untetgtoppeo der Gesell
schaft, wie Kinder, aotoehthone Bevölkerungligtoppen, Min
derheiten und Behinderte, berücksichtigt, 

unter BerfJckslchtlgung der Anstrengungen, die Pädagogen 
und nichtstaatliche Organisationen in allen 'lbilen der Welt 
sowie zwiscbenstaatliche Organisationen, namentlich die 
Organisation der Vereinten Nationen fIIr Erziehung, WISSeD
schaft und Kultur, die Internationale Arbei1sorganisaon und 
das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, zur Förderung 
der Menschenrechtserziehung unternehmen, 

In der Oberzeugung, daß sich Frauen, Männer und Kinder 
nur dann voll als Meoscbeo entfalten kllnnen, weoa sie sieh 
aller ihrer Menscheorecbte - der bürgerlichen, der kolturellen, 
der wirtscbaftlicben, der politischen und der soziaIen - bewußt 
sind, 

die Alfl!assung vertretend, daß Menschenrechtseebung 
ein wichtiges Mittel Ist, um Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts zu beseitigen und durch die Förderung und den 
Schutz der Menschenrechte der Frauen Chancengleichheit zu 
gewährleisten, 

in Anbetracht des Weltaktionsplaos fIIr die Erziehung zu 
Menschenrechten und Demokratie138

, der von dem von der 
Organisation der Vereinten Nationen fIlr Etziebnng. W'1SSeD
schaft und KaItur vom 8. bis 11. März 1993 in Montreal 
abgeba1tenen Internationalen Kongreß über die Etziebung zu 
Menschenrechten und Demokratie verabschiedet wurde und 
demzufolge die Erziehung zu Menschemeebten und Demokra
tie an sich schon ein Menschenrecht und eine Voraussetzung 
fIlr die Verwirklichung der Meoscheorecbte, der Demokratie 
und der sozialen Gerechtigkeit Ist, 

daran erinnernd, daß der Hohe Kommissar der Vereinten 
Nationen fIIr Menschenrechte die Aufgabe bat, die ein
schlägigen Aufklärungs- und lnformationsprogramme der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Meoscheorecbte zu 
koordiniereot39 , 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Hohen Kommis
sars der Vereinten Nationen fIIr Menschenrechte!", worin 
dieser in Ziffer 94 erklDrt bat, daß die Menscbenrechtserzie
hung fIlr die Förderung harmonischer Beziehungen zwischen 
Gemeinschaften fIIr gegenseitige Thleranz und Verstlindnis 
und letztlich fIlr den Priedeo unabdingbar ist, 

13. Siehe A/CONF.1S1/PC/421Add.6. 
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